
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 14. August 2006 

 

 Nr. 2006/1531   

Änderung des Volksschulgesetzes (als Folge der Reform der Sekundarstufe I) 

Stellungnahme des Regierungsrates zum Änderungsantrag RG 027/2006 der Bildungs- und 

Kulturkommission vom 21. Juni 2006 (DBK) 

  

1. Erwägungen 

Mit Datum vom 21. Juni 2006 unterbreitet die BIKUKO ihre Änderungsanträge zum Beschlusses-

entwurf. 

2. Beschluss 

Der Regierungsrat stimmt den Änderungsanträgen zu folgenden Paragrafen des Volksschulgesetzes 

zu, da sie in der Version der BIKUKO präziser formuliert sind: 

- § 28 quater Kleinklassen, Absatz 2 

- § 37 Absatz 1 

Die übrigen Änderungsanträge betreffen eine Fixierung auf "öffentliche" Schulträger in den §§ 5, 44 

Titel und Absatz 1, 44 bis Absatz 1 46. b und 47. In Übereinstimmung mit der Finanzkommission 

lehnt der Regierungsrat diese Einschränkung ab und hält hier an seinem Beschlussesentwurf fest. 
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